
Die Anforderungen für die ESF -Akkreditierung
Programmperiode 2014-2020



1. Räumliche und sachliche Ausstattung

2. Wirtschaftlich-finanzielle Vertrauenswürdigkeit

3. Managementfähigkeiten und professionelle Fachkräf te

4. Effizienz und Wirksamkeit

5. Netzwerk mit den territorialen Akteuren

MINDESTANFORDERUNGEN 
für die ESF-Akkreditierung



1.1 Operativer Sitz und Schulungsraum der Einrichtun g

• in der Provinz BZ

• dauerhaft

• ausschließliche 
Nutzung bzw. 
vorwiegende und 
spezifische Nutzung  

• in der Provinz BZ

• 15 Pers. - 1,95 QM/Pers.

• ausschließliche 
Verfügbarkeit für die 
Dauer der 
Bildungsmaßnahme 

• gelegentliche 
Schulungsräume

NACHWEISE:

- Eigentums- oder 
Nutzungstitel 

- Grundriss

1. Räumliche und sachliche Ausstattung



1.2 Geeignete Zweckbestimmung der Räumlichkeiten

• Bescheinigungen über die Zweckbestimmung

• Bewohnbarkeits- /Benutzbarkeitsbescheinigung für 
den operativen Sitz und die Schulungs- und Nebenräume

für die Abwicklung der Bildungs -, Verwaltungs - und Sekretariatstätigkeit

NACHWEISE: 



1.3 Einhaltung Bestimmungen für die Sicherheit am A rbeitsplatz

gesetzliche Bestimmungen für Gesundheitsschutz , Sicherheit am 
Arbeitsplatz und Brandschutz

NACHWEISE: 

technisch-medizinische 
Unbedenklichkeitsbescheinigung
- operativen Sitz
- Schulungsräume 
- Nebenräume

Bestimmungen  
GVD Nr. 
81/2008

s. Übersicht „Erfüllung 
der Bestimmungen für 
die Arbeitssicherheit “ 
(Leitfaden Seite 17)



1.4 Abbau und Beseitigung der architektonischen Barr ieren

für Zugänglichkeit und Benutzbarkeit der Räume, die für die Leitungs-, 
Verwaltungs- und Bildungstätigkeiten bestimmt sind

technisch-medizinische Unbedenklichkeitsbescheinigun g
- operativen Sitz
- Schulungsräume 
- Nebenräume

NACHWEISE:



1.5 Erreichbarkeit und Sichtbarkeit der Räumlichkeit en

• Vorhandensein der zur Verfügung gestellten 
Beschilderung außen am Gebäude 

• Aushang aller Informationen bezüglich der 
Einrichtung an einer für die Benutzer sichtbaren 
Stelle

• Verfügbarkeit von Festnetz- und Faxanschluss, Internetverbindung, 
E-Mail und PEC



1.6 Einrichtungen und Ausstattungen

Verfügbarkeit über geeignete Einrichtungen, Lehrmittel und technische Hilfsmittel in 
Schulungsräumen, Computerräumen und Laboratorien

die Ausstattungen müssen 
tatsächlich vorhanden und 
funktionsfähig sein, sowie 
den geltenden 
Sicherheitsbestimmungen
entsprechen 

die für die 
gemeinschaftliche Nutzung 
bestimmten Ausstattungen

die für den individuellen 
Gebrauch bestimmten 
Ausstattungen

ungefähr 1
Hilfsmittel/Gerät 
pro 15 
Teilnehmer

1 Hilfsmittel/Gerät
pro  Teilnehmer



2.1 der Einrichtung

• Vertrauenswürdige Vermögens- und 
Finanzlage: Bilanz

• Vertrauenswürdigkeit des Rechtssubjekts: 
kein anhängiges Konkursverfahren o.Ä

• Buchführungssystem: nach Kostenpunkten 
gegliedert und EDV-System

• Einhaltung Steuerpflichten und 
Zahlungspflichten 
Sozialversicherungsbeiträge

• Einhaltung der Vorschriften bzgl. Arbeit von 
Menschen mit Behinderungen (Gesetz Nr. 
68/1999)

2. Wirtschaftlich-finanzielle Vertrauenswürdigkeit

2.2 des gesetzlichen Vertreters

• Voraussetzungen der Integrität und der 
persönlichen Rechtschaffenheit

• kein Vorliegen von Urteilen für bestimmte 
schwerwiegende Straftaten (z.B. kriminelle 
Vereinigung, Bestechung, Betrug, 
Geldwäsche usw.) 

• kein Vorliegen von Konkursverfahren o.Ä.



3. Managementfähigkeiten und professionelle Fachkrä fte

3.1 Transparente Verwaltungsorganisation

Organisationsmodell Transparenz der Arbeitsabläufe
und Fachkräfte

Transparentes Lieferanten-
Management

• Organigramm mit 
Namen, 
Funktionen, 
Aufgaben

• Bezugsperson für 
ESF-
Akkreditierung

• Informationssystems mit 
Bezug auf die einzelnen 
Bildungstätigkeiten 

• Archivierung und 
Aufbewahrung von 
Dokumenten und 
Informationen

• Lieferant = externe 
Fachkraft

• nach Art der Leistungen 
gegliedertes Verzeichnis

• Beschreibung des 
Bewertungsverfahrens der 
Lieferanten



3.2 Vorhandensein der Abwicklung der Arbeitsprozesse

Leitung

Wirtschafts- und 
Verwaltungsmanagement

Bedarfsanalyse

Planung 

Durchführung

ARBEITSPROZESSE



3.3 Steuerung der Arbeitsprozesse

Benennung eines Verantwortlichen

für jeden der fünf Arbeitsabläufe

fachliche Kompetenzen 
(Referenzen) Aktualisierung der 

Kompetenzen 
dauerhafte Zusammenarbeit

Lebensläufe 

WICHTIG: Unterschrift und 
Zustimmung zur 
Datenverarbeitung  

Nachweis zu 
Fortbildungstätigkeiten

WICHTIG: 24 
Stunden/Jahr

Nachweis über Arbeitsverhältnis

WICHTIG: 80 Arbeitstage/Jahr



ACHTUNG!

• jede Fachkraft darf insgesamt höchstens 3 FUNKTIONEN als Verantwortlicher
der Arbeitsprozesse innerhalb der Einrichtung oder in verschiedenen Einrichtungen 
übernehmen

• die Funktion als Verantwortlicher für den Arbeitsprozess der LEITUNG darf nur 
für 1 Einrichtung übernommen werden (gleichzeitig höchstens 1 weitere 
Aufgabe als Verantwortlicher innerhalb der Einrichtung oder in einer anderen 
Einrichtung) 



4. Effizienz und Wirksamkeit

• Einrichtung muss die entsprechenden Daten erfassen, analysieren und übermitteln

• Indikatoren werden vom ESF-Amt berechnet (Mitteilung 1 Mal pro Jahr) 

• Grundlage : Durchführung und Abschluss von ESF-Maßnahmen oder sonstigen 
Bildungsmaßnahmen , die der Kontrolle durch öffentliche Rechtsträger unterliegen

WICHTIG: 
innerhalb 3 Jahren ab Akkreditierung muss 

mindestens eine Maßnahme durchgeführt werden



4.1 Gewonnene Erfahrung

4.7 Zufriedenheitsgrad

4.2 Planungseffizienz

4.3 Abbruchquote

4.4 Bildungserfolg

4.5 Beschäftigungsgrad
4.6 Kohärenter Beschäftigungsgrad

Indikatoren



5. Netzwerk mit den territorialen Akteuren

repräsentative Akteure der 
Provinz  Bozen für 
verschiedene Zielgruppen

- Abkommen mit Vertretern 
der von der Einrichtung
definierten Zielgruppe

5.1 Beziehungen zum Netzwerk der 
Bildungsdienste

5.2 Beziehungen zu Akteuren des sozial-
wirtschaftlichen Umfelds

Akteure der Produktions- und 
Arbeitswelt und des Dritten Sektors 
in der Provinz Bozen 

- Abkommen mit Körperschaften, 
die Unternehmen und 
Arbeitnehmer vertreten

- Abkommen mit Körperschaften, 
die den Sozialbereich und die 
Förderung der Chancengleichheit
vertreten

Abkommen über die 
Zusammenarbeit mit 
mindestens einem Akteur 
des Bildungssystems
(Aus- und Weiterbildung)



• Anforderungen 1, 2, 3, 4 und 5: 
alle im Leitfaden angegebenen 
Unterlagen und Nachweise  
müssen vorhanden sein

• Anforderung 1: Bestätigung/Eigenerklärung

• Anforderung 2: Bestätigung/Eigenerklärung

• Anforderungen 3, 4 und 5: gleich wie für 
privatrechtlichen Einrichtungen

privatrechtliche Einrichtungen öffentliche Einrichtu ngen

Unterschiede

ISO/EFQM – Vereinfachung für Anforderungen 3 und 5



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

fse-accredit-esf@provinz.bz.it


